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Norm

AVG §34 Abs2 idF 1990/357;

AVGNov 1990 Art4 Abs1;

AVGNov 1990 Art4 Abs2;

VStG §16 Abs1;

VStG §53;

VwRallg;

Rechtssatz

Gem Art IV Abs 2 AVGNov 1990 (BGBl 1990/357) kommt/kam ausnahmsweise - Anhängigkeit des Verfahrens zur

Verhängung einer Ordnungsstrafe gem § 34 Abs 2 idF vor der AVGNov 1990 zum 1.1.1991 vorausgesetzt - die

Verhängung einer Ersatzfreiheitsstrafe auch nach dem 1.1.1991 in Betracht. Umso mehr muß es zulässig sein, eine

rechtskräftige Ersatzfreiheitsstrafe noch nach diesem Zeitpunkt zu vollziehen. Hätte der Gesetzgeber der AVGNov 1990

anderes gewollt, hätte er - vergleichbar dem Art II Abs 3 VStGNov 1987 (wiederverlautbart als Übergangsrecht zum

VStG 1950) - ausdrücklich aussprechen müssen, daß vor dem 1.1.1991 verhängte Freiheitsstrafen bzw

Ersatzfreiheitsstrafen (soweit es sich um Ordnungsstrafen handelt) nicht zu vollziehen sind.
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